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TEIL A - PLANZEICHNU NG

(Q uelle: S taatsb etrieb Geob asisinformation und V ermessung S achsen)
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Geltungsbereich der 1. Änderung
des Bebauungsplans

MI

E

O

K

N

L

PW 
6. Grü nflächen 
 (§ 9(1) Nr.15 BauGB) 
 
  Grünfläche 
 
  Zw eck bestimmung: Dauerk leingarten 
 
7. Pla nungen, Nutzungsregelungen, Ma ß na hm en und Flächen fü r Ma ß na hm en zum  
 Schutz, zur Pflege und zur Entw icklung von Boden, Na tur und La ndscha ft 
 (§ 9(1) Nr.20, 25 BauGB) 
 
 Anpflanzen von Bäumen der Artenliste A 
 
 Anpflanzen von Sträuchern der Artenliste B 
 
 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
 und sonstigen Bepflanzungen (§ 9(1) Nr.25a BauGB) 
 
 Differenziert gegliederte, teilw eise transparente Strauchpflanzung im 
 privaten Grün mit Bepflanzung der Pflanzliste A und B 
 
 Differenziert gegliederte, geschlossene Strauch- und Baumpflanzung 
 im privaten Grün mit Bepflanzung der Pflanzliste A und B 
 
 Differenziert gegliederte, teilw eise transparente Strauch- und Baum- 
 pflanzung mit Bepflanzung der Pflanzliste A und B 
 
 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für 
 die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 (§ 9(1) Nr.25b BauGB) 
 
 lock ere Gehölzpflanzung mit Arten der Pflanzliste A und B und einem 
 Mindestbaumanteil von 20% sow ie integrierte extensiv nutzbare 
 W iesenanteile 
 
 Pflege und Erhalt der vorhandenen V egetation und eventueller 
 Ersatz mit Arten der Pflanzlisten A und B 
 
8. Sonstige Pla nzeichen 
 
 Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen 
 und Gemeinschaftsanlagen (§ 9(1)Nr.4 und 22 BauGB) 
 
 Zw eck bestimmung: Stellplätze 
 
 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
 (§ 9 (1) Nr.21 BauGB) 
 
 Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und V ork ehrungen 
 zum Schutz vor schädlichen Umw elteinw irk ungen im Sinne des 
 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9(1)Nr.24 BauGB) 
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PLANZEICHENERK LÄ RU NG 
 
1. Art der b a ulichen Nutzung 
 (§ 9(1) Nr.1 BauGB) 
 
  Mischgebiete (§ 6 BauNV O) 
 
  Eingeschränk tes Gew erbegebiet (§ 8 BauNV O) 
 
2. Ma ß  der b a ulichen Nutzung  
 (§ 9(1) Nr.1 BauGB) 
 
z.B.  1,2 höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
z.B.  0,6 höchstzulässige Grundflächenzahl (GR Z) 
 
z.B. GH 10,0 höchstzulässige Gebäudehöhe (GH) 
 
3. Ba uw eise, Ba ulinien, Ba ugrenzen 
 (§ 9(1) Nr.2 BauGB) 
 
     a abw eichende Bauw eise(§ 22(4) BauNV O) 
 
  Baugrenze (§ 23(3) BauNV O) 
 
4. Verkehrsflächen 
 (§ 9(1) Nr.11 BauGB) 
 
  Straßenverk ehrsfläche 
 
z.B. Planstraße A Zw eck bestimmung: Planstraße 
 
  Straßenbegrenzungslinie 
 
  V erk ehrsflächen besonderer Zw eck bestimmung 
 
5. Flächen fü r Versorgungsa nla gen, fü r die Ab fa llentsorgung und Ab w a sser- 
 b eseitigung sow ie fü r Ab la gerungen 
 (§ 9(1) Nr.12, 14 BauGB) 
 
  Flächen für V ersorgungsanlagen 
 
  Zw eck bestimmung: Trafostation 
 
  Zw eck bestimmung: R egenrück ha ltebeck en 
 
  Zw eck bestimmung: R egleranlage 
 
  Zw eck bestimmung: Löschw asser 
 
  Zw eck bestimmung: Standplatz W ertstoffbehälter 
 
 

 
3.  BAU W EISE (§9 (1) NR. 2 BAU GB, §22 BAU NVO) 
3.1 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine abw eichende 

Bauw eise zulässig. Als abw eichende Bauw eise ist die offene Bauw eise mit 
Gebäudelänge bis 100 m zulässig. 
Im GEE/1 k ann bis an die östliche Grenze der Flurstück e Nr. 1494/19 und 1494/20 
herangebaut w erden. 

 
4. FLÄ CHEN FÜR GEH-, FAHR- U ND LEITU NGSRECHTE (§9 (1) NR. 21 BAU GB) 
4.1 Die im Planteil gek ennzeichneten Flächen sind mit Leitungsrechten zugunsten der 

Erschließungsträger zu belasten. 
 
5. GRÜNORDNU NG (§9 (1) NR.15, 20, 25 BAU GB) 
5.1 Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entw ick lung von Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
1. Der Oberboden ist zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915 Blatt 2 

abzuschieben und einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen. 
 

5.2 Pflanzbindungen und Pflanzpflichten gem. õ 9 (1) Nr. 25 BauGB 
 

1. Sämtliche Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und 
gegebenenfalls zu ersetzen. 

 
2. Die Gehölze der öffentlichen Grünflächen und der Erschließungsstraßen sind 

spätestens in der der Fertigstellung der Tiefbauarbeiten folgenden 
Pflanzperiode zu pflanzen. 

 
3. Nadelgehölze sind im öffentlichen Grün und im Straßenraum nicht zulässig. 

(siehe Artennegativliste) 
 

4. Pflanzungen im Bereich von Einmündungen dürfen eine maximale W uchshöhe 
von 0,80 m nicht überschreiten. Es muss eine Sicht von 30 m in den jew eiligen 
Fahrtrichtungen im Abstand von 3,00 m zur Einmündung gew ährleistet sein. 

  Hochstämme müssen einen Kronenansatz von mindestens 2,00 m aufw eisen. 
 

5. Stellplätze/Stellplatzgruppen für PKW  größer als 8 Plätze auf privaten Flächen 
sind durch Laubbäume der Pflanzliste C zu begrenzen (Hochstamm 3 x 
verpflanzt, 14/16 cm Stammumfang). 

 
6. Die ausgew iesenen Pflanzgebote sind laut zeichnerischer Darstellung und 

Planzeichenerk lärung zur Grünordnung zu erstellen. 
 

7. Auf den privaten Grundstück en ist zusätzlich zu den Pflanz- und Erhaltungs-
geboten je angefangene 500 m² Grundstück sfläche mindestens ein Baum der 
Artenliste A anzupflanzen. 

 
 
 
 
 

TEIL B – TEX T 
 

I. BAU PLANU NGSRECHTLICHE FESTSETZU NGEN 
1. ART DER BAU LICHEN NU TZU NG (§9 (1) NR. 1 BAU GB, §§1, 8, 12-15 BAU NVO) 
1. 1 Gew erbegebiet – eingeschränk t GEE    
 (§  8 in V erbindung mit § 1 (4) und (5) sow ie §  15 BauNV O) 
 
 1. Es gelten die in § 8 BauNV O ausgew iesenen Festlegungen. 
 - Einzelhandelsbetriebe sow ie V erk aufsstellen von Handw erk sbetrieben  und 

 andere Gew erbebetriebe, die sich ganz oder teilw eise an Endverbrauer 
 w enden, sind unzulässig. Ausnahmsw eise k önnen nur solche Einzelhandels-
betriebe zugelassen w erden, die in unmittelbarem räumlichen und 
betrieb lichen Zusammenhang mit Handw erk s- oder produzierenden 
Gew erbebetrieben stehen und nicht mehr als 200 m² V erk aufs- und Aus-
 stellungsfläche haben. 

  - Fernmeldetürme / -masten sind nicht zulässig 
 
 2. Einschränk ung: 

- In den eingeschränkte Gew erb egeb ieten sind nur Betrieb e und Anla gen 
zulässig, deren Geräusche folgende Em issionskontingente (LEK ) in den 
jew eiligen Teilgeb ieten nicht ü b erschreiten: 

 Teilfläche LEK , Ta g in dB (A) LEK , Na cht in dB (A) 
GEE/1a  63 48 
GEE/1b 1 60 45 
GEE/1b 2 63 48 
GEE/2 60 45 

  
- Im  Geb iet GEE/1a  (Ecke Rob ert-Blum -Stra ß e / Pa rkstra ß e) erhöhen sich die 

Em issionskontingente (LEK )  fü r die Richtungssektoren A b is D um  folgende 
sektora le Zusa tzkontingente: 

 Sektor Zusa tzkontingent 
LEK , Zus. in dB (A) 

Nr. W inkelb ereich ta gs na chts 
A >=   25° und <=   70° + 4 + 4 
B >= 225° und <= 250° + 6 + 6 
C >   250° und <= 300° + 2 + 3 
D >   300° und <= 350° + 6 + 6 

 
1. 2 Mischgebiet  (§ 6 in V erbindung mit § 1 (5) 5 BauNV O) 
 1. Fernmeldetürme / -masten sind nicht zulässig. 
 
2. MAß  DER BAU LICHEN NU TZU NG (§9 (1) NR. 1 BAU GB, §§16-21 BAU NVO) 
2.1 zulässige Grundflächenzahl (GR Z):   0,8 im GEE ;  0,6 im MI 
2.2 zulässige Geschossflächenzahl (GFZ):  2,4 im GEE ;  1,2 im MI 
2.3 maximal zulässige First- bzw . Gebäudehöhe:  im GEE/1 bis 12,0 m über der  

durchschnittlichen Geländehöhe, 
die das Bauw erk  umgibt 
im GEE/2, und MI bis 8,0 m über 
der durchschnittlichen Ge lände-
höhe, die das Bauw erk  umgibt 

 
 
 

 
II. BAU ORDNU NGSRECHTLICHE FESTSETZU NGEN  
 ( §9 (4) Ba uGB  i. V. m . § 89 SächsBO) 
1. BAU K ÖRPERGESTALTU NG 

Bauk örper mit über 50 m Fassadenlänge bzw . –breite sind gestalterisch so 
auszubilden, dass diese optisch (baulich oder farblich) gegliedert w erden. 

 
2.  DACHDECK U NG 

Dachdeck ungen sind nur in Grau-, Anthrazit- oder dunk len Brauntönen zulässig. 
 
3. W ERBEANLAGEN 

W erbeanlagen müssen so errichtet w erden, dass die Oberk ante der Anlage die 
Höhe von 10,0 m nicht überschreitet. 

 
 
III. HINW EISE 
1. Laut § 20 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenk male im Freistaat 

Sachsen (SächsDSchG) besteht für die bauausführenden Firmen Meldepflicht bei 
Bodenfunden. 

2. Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte und die mit Bautätigk eiten 
beauftragten Firmen haben die Pflicht nach §  17 und §  22 des Sächsischen 
V ermessungsgesetzes zu berück sichtigen. 

3. Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines alten Bergbaugebietes, in dem seit 
J ahrhunderten bergbauliche Arbeiten durchgeführt w urden. 

 Innerhalb des Plangebietes sind nach den bek annten Unterlagen des Bergamtes 
Chemnitz tagesoberflächennahe stillgelegte bergbauliche Anlagen nicht 
auszuschließen, die Bergschäden oder andere nachteilige Einw irk ungen erw arten 
lassen. Im Plangebiet liegen Gangausbissbereiche und nicht zuordnen bare 
Haldenstellen. 

 Die im Plangebiet liegenden Gangausbissbereiche (s. Anlage Übersichtsplan 
Bergamt Chemnitz) erfordern eventuell einen erhöhten Gründungsaufw and und 
eine ständige  Baugrubenüberw achung. 

4. Laut Sächsischen Landesamt für Umw elt und Geologie sind im Plangebiet k eine 
Anhaltspunk te über Ablagerungen von radioak tiven Haldenmateria l bek annt. Auf 
Grund der geologischen V erhältnisse im Untergrund des Plangebietes k önnen 
geogen bedingte erhöhte R adonk onzentrationen in der Bodenluft von vornherein 
aber nicht ausgeschlossen  w erden. Diese R adonbelastungen unterliegen k einen 
gesetzlichen R egelungen. Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlen-
belastung durch Zutritt von R adon in Aufentha ltsräumen empfiehlt die zuständige 
atomrechtliche Aufsichtsbehörde unter  Bezugnahme auf die Empfehlung der 
Strahlenschutzk ommission für belastete Bauflächen geeignete Maßnahmen zur 
radongeschützten Bauw eise vorzusehen. 

5. Die im Gesetz zum Schutz des Bodens (BbodSchG) verank erten Forderungen 
sow ie die Sächsischen Abfallw irtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsABG) 
sind einzuhalten. 

 
 

 
ARTENLISTE ZU M ANPFLANZEN VON BÄ U MEN U ND STRÄ U CHERN 
 
ARTENLISTE  A 
Bäume 1. Ordnung 
(Mindestgröße:  Hochstamm 3 x verpflanzt, 14/16 cm Stammumfang oder Heister 
125/150 cm Höhe) 
- Acer platanoides   (Spitz-Ahorn) 
- Acer pseudoplatanus  (Berg-Ahorn) 
- Fraxinus excelsior   (Gem. Esche) 
- Q uercus robur    (S tiel-Eiche) 
- Sorbus aria    (Gem. Mehlbeere) 
- Ulmus glabra    (Berg-Ulme) 
- Alnus glutinosa   (Schw arz-Erle) 
- Populus tremula   (Zitter-Pappel) 
 
Bäume 2. Ordnung 
(Mindestgröße:  Heister 150/200 cm bzw . Strauch 2 x verpflanzt 100/150 cm) 
- Carpinus betulus   (Hainbuche) 
- Prunus avium    (V ogel-Kirsche) 
- Prunus padus    (Traubenk irsche) 
- Sorbus aucuparia   (Gem. Eberesche) 
- Acer campestre   (Feld-Ahorn) 
 
ARTENLISTE  B 
Sträucher 
- Corylus avellana   (Gem. Hasel) 
- Crataegus monogyna  (Eingriffliger W eiádorn) 
- Lonicera nigra    (Schw arze Heck enk irsche) 
- R hamnus frangula   (Faulbaum) 
- Salix caprea    (Sal-W eide) 
- Prunus spinosa    (Schlehe) 
- V iburnum opulus   (Gem. Schneeba ll) 
- Cornus sanguinea   (Blutroter Hartriegel) 
- R osa canina    (Hunds-R ose) 
 
ARTENLISTE  C 
- Malus floribunda   (Zierapfel) 
- Pyrus calleriana Chanticleer (S tadtbirne) 
- Prunus avium Plena   (Gefülltb lühende Kirsche) 
- Acer pseudoplatanus  (Berg-Ahorn) 
- Crataegus laevigata Paulii'  (R ot-Dorn) 
 
ARTENNEGATIVLISTE FÜR ÖFFENTLICHES GRÜN  
- Chamaecyparis-Arten  (Scheinzypressen) 
- J uniperus-Arten   (W acholder) 
- Thuja-Arten    (Lebensbaum) 
- Picea pungens   (Blau-Fichte) 
 
 

 
PLANGRU NDLAGE 
- Amtliche Liegenschaftsk arte der Stadt Annaberg-Buchholz, Stand 12/2011 
 

___
^^^

 Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheb lich mit umw elt- 
 gefährdeten Stoffen belastet sind (§ 9(5)Nr.3 BauGB) 
 
 Standort 1 „ehem. Bahngelände Oberer Bahnhof“ 
 
 Sondierungsstandort mit auffälliger Kohlenw asserstoff-Konzentration  
 
 Standort 2 „Deponie Oberer Bahnhof“ – Kategorie I 
 
  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  
  (§ 9 (7) BauGB)  
 
  Abgrenzung unterschied licher Nutzung 
 
  Abgrenzung sek torale Zusatzk ontingente 
 
9.  Hinw eise 
 
  Maßangabe in m 
 
  Gebäudenachtrag 
 
  bauliche Anlagen 
 
Altlastenverdächtige Flächen: 
1. Altlastenverdächtige Fläche, Flurstück  1459/4, ehemaliges Bahngelände Oberer 
Bahnhof (Fläche nördlich des Flurstück s Nr. 1494/6) 
Dazu liegt eine Studie der Umw elt-Messtechnik  GmbH Chemnitz vom 07.05.1997 zur 
„Bew eissicherung von Altlastenverdachtsflächen auf dem Gelände des Oberen 
Bahnhofes, Annaberg-Buchholz“ vor. Es w urde festgestellt, dass der verunreinigte 
Bereich auf einer Fläche von k leiner als 100 m² eingek reist w erden k ann. Es k onnte 
nur an einem Sondierungsstandort eine geringfügige Überschreitung der zulässigen 
W erte für Kohlenw asserstoff-V erunreinigungen nachgew iesen w erden. 
Aufgrund des relativ geringen Umfanges des verunreinigten Bereichs empfiehlt die 
Untersuchungsstudie, auf w eitere Erk undungsmaßnahmen zu verzichten und die 
verunreinigten Bereiche im R ahmen der Bauarbeiten für das geplante 
Gew erbegebiet auszuheben und zu entsorgen. 
Der Sondierungsstandort mit auffälliger Kohlenw asserstoff-Konzentration ist im 
Bebauungsplan mit einem Punk t gek ennzeichnet. 
2. Altlastenverdächtige Fläche, Flurstück  1494/29, Deponie „Oberer Bahnhof“ – 
Kategorie I 
Für die Behandlung dieser „Deponie“ (im Plan öffentliches Grün), w urden folgende 
Forderungen seitens des Landk reises erhoben: 
Die Umgebung der Ablagerung ist von w ilden Ablagerungen zu befreien und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. In Ausw ertung des Protok olls vom 01.12.2000 des R P 
Chemnitz für die Festlegung des w eiteren Handlungsbedarfes der Altdeponie sind 
folgende Arbeiten durchzuführen. Ingenieurtechnische Untersuchungen sind nicht 
erforderlich. Die Ostböschung ist zu k onturieren (Böschungsabflachung) und die 
Nordböschung ist zu bepflanzen. Der offenstehende Kanalschacht an der 
Nordböschung sollte geschlossen w erden. 
3. Altlastenverdächtige Fläche, Flurstück  1495/33, Altlastenk ennziffer 71200043 – 
Thüga Lagerplatz 
 
 
Nutzungsscha b lone      Art der baulichen Nutzung 
     Grundflächenzahl  Geschossflächenzahl 
             max. Gebäudehöhe             Bauw eise  
 

 
RECHTSGRU NDLAGEN 
Ba ugesetzb uch (Ba uGB) - Baugesetzbuch in der Fassung der Bek anntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artik el 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 
(BGBl. I S.1548) 
 
Ba unutzungsverordnung (Ba uNVO) - V erordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstück e in der Fassung der Bek anntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt 
geändert durch Artik el 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S.1548) 
 
Pla nzeichenverordnung 1990 (Pla nzV 90) - V erordnung über die Ausarbeitung der 
Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58) ), zuletzt 
geändert durch Artik el 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S.1509) 
 
Sächsische Ba uordnung (SächsBO) - in der Fassung des Gesetzes zur Neufassung der 
SächsBO und zur Änderung anderer Gesetze vom 28.05.2004 (SächsGV Bl. Nr.8 S.200), 
zuletzt geändert durch Artik el 23 des Gesetzes vom 27.01.2012 (SächsGV Bl. S.130, 142) 
 
Gem eindeordnung fü r den Freista a t Sa chsen (SächsGem O) - in der Fassung der 
Bek anntmachung vom 18.03.2003 (SächsGV Bl. S.55), berichtigt am 25.04.2003 
(SächsGV Bl. S.159), zuletzt geändert durch Artik el 1 des Gesetzes vom 28.03.2013 
(SächsGV Bl. S.158) 
 
Auf die Beachtlichk eit w eiterer Gesetzlichk eiten w ird hingew iesen. 
 

SATZU NG DER STADT ANNABERG-BU CHHOLZ ÜBER DIE  
1. Ä NDERU NG DES VORZEITIGEN BEBAU U NGSPLANS  

„PARK STRASSE/ OBERER BAHNHOF“ 
 
Auf Grund des §  10 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bek anntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artik el 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S.1548), 
sow ie nach §  89 der Sächsischen Bauordnung in der Fassung d es Gesetzes zur Neufassung der 
SächsBO und zur Änd erung anderer Gesetze vom 28.05.2004 (SächsGV Bl. Nr.8 S.200), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 27. J anuar 2012 (SächsGV Bl. S. 130, 142), in V erbindung mit 
§  4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fa ssung der Bek anntmachung 
vom 18.03.2003 (SächsGV Bl. S.55), berichtigt am 25.04.2003 (SächsGV Bl. S.159), zuletzt 
geändert durch Artik el 1 des Gesetzes vom 28.03.2013 (SächsGV Bl. S. 158), w ird nach 
Beschlussfa ssung d urch den Stadtrat der Stadt Annaberg-Buchholz vom 19.12.2013 folgende 
Satzung über die 1. Änd erung des vorzeitigen Bebauungsplans „Pa rkstra ß e / Ob erer Ba hnhof“ 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen: 
 
Teil A - Planzeichnung M 1 : 1.000 vom 12/2012,  
Teil B - Text. 
 
 
 
 
Annaberg-Buchholz, den     .     .  Siegel   Oberbürgermeisterin 
 
 

VERFAHRENVERMERK E BEBAU U NGSPLAN  
Der vorzeitige Bebauungsplan „Park straße / Oberer Bahnhof“ ist seit dem 01.10.2004 
rechtsk räftig. 

 
VERFAHRENSVERMERK E  1. Ä NDERU NG 
  
1. Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des vorzeitigen Bebauungsplans w urde in 

der Sitzung des Stadtrats am 26.04.2012 gefasst. Die ortsübliche Bek anntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck  im Stadtanzeiger(Amtsblatt) 
Nr. 05 / 2012 vom 31. 05. 2012 erfolgt. 

 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
2. Die frühzeitige Beteiligung der Ö ffentlichk eit w urde gemäß § 3(1) BauGB durch eine 

Auslegung des V orentw urfs mit Stand 09/2012 in der Zeit vom 08.10.2012 bis zum 
09.11.2012 nach Ank ündigung im Stadtanzeiger(Amtsblatt) Nr. 09  /  2012  vom   

 27. 09. 2012 durchgeführt. 
 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
3. Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4(1) BauGB erfolgte mit Schreiben vom 01.10.2012. Die Behörden 
w urden aufgefordert, Umfang und Detaillierungsgrad der Umw eltprüfung nach 
§ 2(4) BauGB bek annt zu geben.  

 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
4. Der Stadtrat der Stadt Annaberg-Buchholz billigte in seiner Sitzung am 31.01.2013 den 

Planentw urf zur 1. Änderung des vorzeitigen Bebauungsplans mit Stand 12/2012 
einschließlich der dazu gehörenden Begründung mit Umw eltbericht und beschloss 
die Offenlegung gemäß § 3(2) BauGB. 

 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
 
 
5. Der Entw urf der 1. Änderung des vorzeitigen Bebauungsplans, bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), die Begründung mit Umw eltbericht sow ie 
die w esentlichen bereits vorliegenden umw eltbezogenen Stellungnahmen haben in 
der Zeit vom  11.03.2013 bis zum 19.04.2013 w ährend der Dienstzeit der 
Stadtverw altung nach § 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche 
Auslegung ist mit dem Hinw eis, dass Stellungnahmen w ährend der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht w erden k önnen, im 
Stadtanzeiger(Amtsblatt)  Nr. 02 / 2013 vom 28. 02. 2013 ortsüblich bek annt gemacht 
w orden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange w urden mit 
Schreiben vom 07.03.2013 von der Auslegung benachrichtigt. 

 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
6. Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstück e betreffs ihrer 

Übereinstimmung mit der amtlichen Flurk arte w ird mit Stand vom     .    .201   bestätigt. 
Die Lagegenauigk eit der zeichnerischen Darstellung w ird nicht bestätigt. 

 
 
 

Schw arzenberg, den Siegel  R eferatsleiter  
         Landratsamt Erzgebirgsk reis 

 
7. Der Stadtrat hat die Anregungen der Bürger, der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange am 19.12.2013 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt w orden. 
 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
8. Die 1. Änderung des vorzeitigen Bebauungsplan in der Fassung 12 /2012, bestehend 

aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) w urde am 19.12.2013 vom 
Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung in der Fassung 12/2012 mit 
redak tioneller Ergänzung 11/2013 w urde gebilligt. 

 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
9. Die Genehmigung der 1. Änderung des vorzeitigen Bebauungsplans, bestehend 

aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), w urde mit V erfügung des 
Landratsamtes Erzgebirgsk reis vom  . . . . . . . .   Az: .. . .  . . . . . .  erteilt. 

 
 
 

Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
10. Die 1. Änderung des vorzeitigen Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung 

(Teil A) und dem Text (Teil B), sow ie die Begründung w ird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
 
 
11. Die Genehmigung der Satzung sow ie die Stelle, bei der der Plan mit Begründung, 

Umw eltbericht und der zusammenfassenden Erk lärung nach § 10 Abs.4 BauGB auf 
Dauer w ährend der Dienststunden von jedermann eingesehen w erden k önnen und 
über deren Inhalt Ausk unft zu erhalten ist, sind im Stadtanzeiger Nr.    /          vom 
    .    .201     ortsüblich bek annt gemacht w orden. 

 In der Bek anntmachung ist auf die Geltendmachung der V erletzung von 
V erfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abw ägung sow ie auf die 
R echtsfolgen (§ §  214 und 215 Abs. 2 BauGB, §  4 Abs. 4 SächsGemO) und w eiter auf 
Fällig k eit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ §  39-42 und 44 BauGB) 
hingew iesen w orden.  

 
 Die 1. Änderung des vorzeitigen Bebauungsplans ist am     .    .201   in Kraft getreten. 
 
 
 
 Annaberg-Buchholz, den Siegel Oberbürgermeisterin 
 
 

 
 
1. Ä NDERU NG DES VORZEITIGEN BEBAU U NGSPLANS  
„PARK STRASSE/ OBERER BAHNHOF“ 
 Ä NDERU NGSVERMERK  VOM     .    . 
 
- Änderung der Festsetzung Teil B- Text,  

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen,  
1. Art der baulichen Nutzung,  
1.1 Gew erbegebiet – eingeschränk t GEE,  
2. Einschränk ungen 
Erhöhung der Emissionsk ontingente in den eingeschränk ten Gew erbegebieten, 
sek torale Zusatzk ontingente im GEE/1a 
 

Die Änderungen in den Textlichen Festsetzungen w urden fett gek ennzeichnet. 
 
Der vorzeitige Bebauungsplan w urde auf Grundlage der ak tuellen ALK neu gezeichnet. 
Nachträge von Gebäuden und baulichen Anlagen sow ie Abrisse von Gebäuden 
w urden gek ennzeichnet. 
 
Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen, die sich nach R echtsk raft des vorzeitigen 
Bebauungsplans durch die Erschließung des Gebietes ergeben haben w urden 
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Das betrifft Bereiche in den 
Gebieten GEE/1a (Trink w asserleitung), GEE/1b1 (R egenw asserk anal) und GEE/1b2 (Elt- und 
Gasleitung). 
 
Die Festsetzungen des Grünordnungsplanes w urden in den Bebauungsplan integriert. 

   
   
   
   

GEÄNDER T DATUM AR T DER  ÄNDER UNG 
 
   

 GROSSE K REISSTADT 
 ANNABERG-BU CHHOLZ 
  
 ER ZGEBIR GSKR EIS 
 
 1. Ä NDERU NG DES VORZEITIGEN BEBAU U NGSPLANS 
 „PARK STRASSE / OBERER BAHNHOF“ 
 MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNU NGSPLAN 
 
 BEAR BEITUNGSSTAND :                  12/2012 
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